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++++++Erbschaftssteuer bei Übernahme Familienbetrieb+++++ 
 

Der  Koalitionsausschuss  hat  sich  in  der  Erbschaftssteuer  auf  eine  Regelung  bei  der 
Übernahme von Familienbetrieben geeinigt. Dabei ist die Steuerbefreiung an den Erhalt der 
Arbeitsplätze sowie die Lohnsumme gebunden. 

Bei  einer  Fortführung  des  Betriebs  für  zehn  Jahre  und  einer  konstanten  Entwicklung  der 
Lohnsumme  entfällt  die  Erbschaftssteuer  auf  das  Betriebvermögen. Wird  der  Betrieb  für 
sieben  Jahre  fortgeführt  und  die  Lohnsumme  erreicht  650%  sind  85%  des 
Betriebsvermögens von der Erbschaftssteuer befreit. 

Weiterhin  fallen  für  beide  Konstellationen  nur  anteilig  Steuern  bei Verkauf  oder Aufgabe 
innerhalb der gewählten Fristen an. 
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